
Freizeitanlage «Im Feld»
Herzlich willkommen auf der Freizeitanlage «Im Feld» 
in Nendeln. Bitte beachten Sie während Ihres Aufent-
haltes auf dem Gelände folgende Vorschriften:

 Die Benützung für Anlässe ab fünf Personen ist bewilligungspflich-
tig! Bewilligungen erhalten Sie von der Immobilienverwaltung der 
Gemeinde Eschen-Nendeln, Telefon +423 377 50 21.

 Die Gemeinde Eschen-Nendeln lehnt bei Unfällen jede Haftung ab.

 Die angrenzenden Grundstücke dürfen nicht betreten werden.

 Das Sammeln von Brennholz im Wald ist untersagt. Dieses wird 
nach Erteilung der Bewilligung zur Verfügung gestellt.

 Am Abend und in der Nacht gelten die allgemeinen Bestimmungen 
zur öffentlichen Ordnung und Nachtruhe. Die Anlage ist spätestens 
um 22.00 Uhr einwandfrei aufgeräumt zu verlassen.

 Allfällige Reinigungsarbeiten werden in Rechnung gestellt.

 Bei windigen Verhältnissen darf kein Feuer entfacht werden. Beim 
Verlassen der Grillstelle ist das Feuer sowie die Glut zu löschen – 
auch bei einsetzendem Regen!

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.

GEMEINDEVORSTEHUNG ESCHEN-NENDELN


